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……Vorstellung des neuen Amtsleiters …… 

Amtsleiter Johannes Rusch 

Johannes Rusch 

 



 

Zurückschneiden von Sträuchern 
 
 

Jedes Jahr wird die Gemeinde auf überhängende 
Äste und Sträucher an Straßen aufmerksam 
gemacht und gleichzeitig ersucht, die Eigentümer 
der Bäume und Sträucher zum Ausästen 
und Zurückschneiden aufzufordern. 
Der Grundstückseigentümer darf bei Schäden, 
die durch das Nichtzurückschneiden entstehen, 
zur Haftung herangezogen werden. 
Insbesondere für LKW‘s und Busse ist eine freie 
Höhe von 4,5 m auf Straßen und von 2,5 m auf 
Geh- und Radwegen nötig. 
 
 

Insbesondere im Waldbereich ist das Überhängen der Äste und Sträucher zu beobachten. Ein 
Durchkommen z.B. für die Müllabfuhr ist oftmals nur erschwert möglich. Dieser Zustand ist im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit nicht zu akzeptieren und es wird daher seitens der Gemeinde ersucht, dass die 
Eigentümer der Bäume und Sträucher diese stark zurückschneiden bzw. ausästen. 
 
Abstandsbestimmungen, geregelt im § 19 OÖ Straßengesetz 1991: Einzelne Bäume, 
Baumreihen und Sträucher dürfen neben öffentlichen Straßen im Ortsgebiet nur in einem Abstand von 
einem Meter, außerhalb des Ortsgebietes nur in einem Abstand von drei Metern 
zum Straßenrand gepflanzt werden. Eine Unterschreitung dieser Abstände ist nur mit 
Zustimmung der Straßenverwaltung zulässig, wenn dadurch die gefahrlose Benutzbarkeit der Straße 
nicht beeinträchtigt wird. Die Behörde kann mit Bescheid über Antrag der Straßenverwaltung dem 
Eigentümer die Beseitigung, von entgegen dieser Vorschrift vorgenommener Neupflanzung, auftragen. 
 
Entfernen oder Ausästen von Bäumen, Sträuchern und Hecken im Interesse der 
Verkehrssicherheit, geregelt im § 91 STVO: Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, 
Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht 
über den Straßenverlauf oder auf Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, oder welche 
die Benutzbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem Straßenverkehr 
dienenden Anlagen beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen. 
Hinsichtlich Sichtbehinderung durch Maisfelder wird auf Folgendes hingewiesen: 
Die Tatsache, dass Feldfrüchte (Maispflanzen) schneller wachsen als Hecken und Sträucher ändert 
nichts daran, dass sie, wenn sie angebaut wurden und eine bestimmte, die Sicht 
beeinträchtigende Höhe erreicht haben, mit Hecken und Sträuchern vergleichbar sind und 
daher unter die Bestimmung des § 91 Abs. 1 StVO fallen. Wir ersuchen daher, Maisfelder so zu 
gestalten, dass sich dabei – insbesondere im Kreuzungsbereich – keine Sichtbehinderung 
ergibt. 
Es werden die Grundeigentümer nochmals ersucht, die Bestimmungen der StVO einzuhalten. 
 
Sollte dies nicht erfolgen, kann die Gemeinde auf Kosten der Grundeigentümer eine Firma mit 
dieser Arbeit beauftragen. 
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Neues Kommunalfahrzeug für den Bauhof 

 

 



ZU VERKAUFEN: Rasant Kommunal Trak 

• 

• 

• 

• 

 

ZU VERKAUFEN: Testarossa Rasenmähertraktor 



                        Fahrpläne Buslinie 882 Braunau – Schwand – Gilgen 
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Gesunde Gemeinde  
Gesundheitstipp 

 

Regelmäßige Bewegung, am besten in der Natur,  

tut unserer Gesundheit einfach gut! 

Foto: ©privat 

 

 

 

 

 

Mit Bewegung in der Natur – meine Seele kann auftanken 
 

Kennen Sie das auch? Der Tag war anstrengend und stressig und Sie möchten am liebsten nur mehr 

auf der Couch bleiben? Oftmals neigen wir dazu, bei Erschöpfung zu resignieren. Die Energie fehlt 

einfach. Um dem jedoch vorzubeugen ist es wichtig Zeit für sich selbst im Alltag einzubauen! 

 

Die Natur hat einen positiven Einfluss 
 

Dass Sport viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, ist 

unumstritten, aber bereits ein kleiner Spaziergang von 20 – 30 Minuten in der 

Natur kann schon Wunder bewirken.  
 

Bei einer Runde im Wald werden die Sinne angesprochen. Der Wald strahlt 

Ruhe und Geborgenheit aus. Aber auch Naturphänomene wie z.B. Wasser, die 

Berge, haben eine besondere Wirkung auf unsere Psyche. So können 

Gedanken in eine andere Perspektive gerückt werden. Wenn man von einem 

Berg herabblickt oder dem Fließen eines Baches zusieht, kommen auch eigene 

Gefühle in Bewegung! Die Natur unterstützt uns dabei, Kraft zu tanken.  

 

 

Durch eine kleine Auszeit vom Alltag schlägt man dem Stress ein Schnippchen. Die Stimmung wird 

positiv beeinflusst und man spürt mehr Energie. Nebenbei wird durch die frische Luft das 

Immunsystem gestärkt und man schläft besser! Besonders Personen, die mit Einsamkeit, depressiven 

Symptomen und Ängsten zu kämpfen haben oder einfach einmal Abstand von der technisierten Welt 

benötigen, profitieren von der Verbundenheit mit der Natur. 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 Planen Sie für einen Spaziergang genug Zeit ein.  

 Seien Sie offen für alle Eindrücke: Halten Sie öfters kurz inne und spüren Sie achtsam in 

die Natur hinein.  

 Machen Sie kurze Atemübungen, bei welchen Sie die frische Waldluft bewusst einatmen und 

dann wieder schwungvoll ausatmen. Bewegen Sie sich ruhig dabei, als würden Sie selbst wie 

ein Baum sein Laub abschütteln.  

 Vielleicht finden Sie einen Lieblingsplatz, einen Kraftplatz den Sie in Gedanken immer mal 

wieder aufsuchen können.  

 Kleiner Tipp: Betrachten Sie Gegebenheiten in der Natur mit den neugierigen Augen eines 

Kindes. Lassen Sie sich von Ihren Kinder inspirieren. Kinder sind sehr intuitiv! 

Lassen Sie sich von Natur berühren und inspirieren 





DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Gefährlich sind:

•	 Einzeln stehende Bäume und Baumgruppen
•	 Waldränder mit hohen Bäumen
•	 Metallzäune, Berggipfel und Grate
•	 Aufenthalt im Wasser, offene Boote
•	 Ungeschützte Fahrzeuge (Fahrräder, Motorräder,...)

Schutz bieten:

•	 Gebäude mit Blitzschutzanlage
•	 Stahlskelettbauten, Blechbaracken
•	 Fahrzeuge mit Ganzmetallkarosserie (Auto, Wohnwagen, Eisen-

bahnwaggon ...)

Im Notfall Schutz suchen:

•	 In Mulde, Hohlweg, Höhle, Hütte (in Raummitte aufhalten)
•	 Im Waldesinneren (herausragende Bäume meiden)
•	 In der Ebene mit geschlossener Fußstellung auf den Boden ho-

cken (vermindert Gefährdung durch Schrittspannung)
•	 Gegenüber möglichen Einschlagobjekten

Blitzschutzanlage für das Gebäude:

•	 Die Blitzschutzanlage leitet bei einem Einschlag den Blitz ins 
Erdreich ab

•	 Nur eine fachmännisch installierte Blitzschutzanlage schützt vor 
direktem Blitzschlag

•	 Informieren Sie sich auch bei Ihrer Versicherung

  �Personen im Freien sollten nicht in Gruppen nahe beieinander stehen, 
sondern getrennt Schutz suchen. Es wird empfohlen, Dusch- und 
Wannenbäder auf später zu verschieben!

Selbstschutz ist der beste Schutz bei: 

GEWITTER

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Es gibt leider keine absolut verlässliche Methode, den Beginn und die Dauer der Gefährdung festzustellen. 
Wenn zwischen Blitz und Donner jedoch weniger als 10 Sekunden vergehen, ist das Gewitter gefährlich nahe. 
In diesem Fall ist Nachstehendes zu beachten...


